
 

 
 
 
 
 
 
Qualitätszertifizierung gemäß der Vereinbarung über 
die Qualitätsstandards für die private Personal- und 
Arbeitsvermittlung 
 
 
(Erarbeitet entsprechend der Entschließung des Deutschen Bundestags vom 15. März 2002 (BT-
Drucks. 14/8529) unter Moderation des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit). 
 
Die folgenden Ausführungen über den Umfang der eingereichten Unterlagen und die Durchführung 
der Zertifizierung gelten für Verbandsmitglieder und gleichermaßen für Unternehmen, die nicht dem 
Fachverband angehören. 
 
 

1. Einzureichende Unterlagen 
 
• einfaches polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als 6 Monate) - Original 
• Auszug aus dem Gewerbezentralregister - Original 
• Auszug Schuldnerregister - Original 
• schriftliche Referenzen von Verbandsmitgliedern zur Zuverlässigkeit (bei neu beigetretenen 

Mitgliedern, wenn vorhanden) 
• Eigenauskunft eines Inkassobüros - Original 
• Nachweis der fachlichen Befähigung durch relevante Diplome, Abschlüsse, Zertifikate von 

Weiterbildungsveranstaltungen - Kopie 
• tabellarischer Lebenslauf nach europäischem Muster  
• Erklärung des Unternehmens, in der dargestellt wird, wie der oder die Verantwortlichen sich 

die notwendigen Kenntnisse über einschlägige gesetzliche Vorschriften angeeignet haben 
und weiterhin werden. - wenn zutreffend 

• Aussage über die Dauer, die ein Unternehmen bereits am Markt tätig ist. 
• Abarbeitung des Fragenkatalogs zum Datenschutz 
• Mietvertrag oder Eigentumsnachweis für Geschäftsräume mit Grundriss 
• Geschäftsbedingungen 
• Leistungsbeschreibung 

 
 

2. Durchführung der Zertifizierung 
 

• Prüfung der eingereichten Unterlagen durch das Präsidium 
• Prüfung im Unternehmen (Örtliche Gegebenheiten, Geschäftsräume, technische Ausstattung, 

Befragung des Verantwortlichen zu fachlichen Gesichtspunkten) 
• Auswertung der Erkenntnisse der Vor-Ort-Prüfung 
• Erteilung des Zertifikates (gegebenenfalls vorherige Erfüllung von Auflagen). Das Zertifikat der 

Erst-Zertifizierung wird schriftlich erteilt durch Übergabe einer entsprechenden Urkunde. 
Darüber hinaus wird der Qualitätsstatus in der Firmenbeschreibung der 
Fachverbandshomepage veröffentlicht bzw. dem Unternehmen ein entsprechendes Logo zur 
Verfügung gestellt. 

 
 


